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Wir sind keine Kontrastmittel-Dealer!
BDR wies mediale Skandalisierung der radiologischen 
Kontrastmittelversorgung erfolgreich zurück – die Therapiefreiheit 
befindet sich noch in der Diskussion 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die vom sog. Recherchenetzwerk von 
NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung 
aufgestellten Behauptungen, dass Radio-
logen eine medizinisch nicht indizierte, 
patientengefährdende Mengenauswei-
tung in der Anwendung von Kontrast-
mitteln verursachen und dadurch die in 
der Abrechnung von Kontrastmittelpau-
schalen gezahlten Vergütungen in der 
Höhe ungerechtfertigt, die Versicherten-
gemeinschaft belastend und gegebenen-
falls strafwürdig sind, hielten einem Fak-
tencheck nicht stand. Dies ist auch das 
Ergebnis einer gemeinsamen Erörterung 
anlässlich dieser medialen Unterstellun-
gen beim Bundesministerium für Ge-
sundheit in Berlin, bei dem Vertreter der 
Krankenkassen sowie der KBV, der Län-
der-KVen, der Aufsichtsbehörden sowie 
des BDR zugegen waren. Weiterhin wur-
de festgestellt, dass die Forderung nach 
gesetzgeberischen Maßnahmen zur Be-
endigung dieses sogenannten Skandals 
jeder Grundlage entbehren. Sicher erin-
nern Sie sich, die berufsempörten Politi-
ker von Links und den Grünen sowie Herr 
Lauterbach riefen ohne nähere Kenntnis 
der Fakten reflexartig nach staatsanwalt-
licher Überprüfung. Dies wirft ein Licht 
auf das prinzipielle Vertrauen der von den 
Patienten in ihrer Eigenschaft als Wähler 
in die Parlamente geschickten Politiker 
gegenüber den Ärzten, insbesondere ge-
genüber uns Radiologen. Letztlich bleibt 
auch unklar, warum sogenannte „Recher-
chejournalisten“, welche zum Teil freibe-
ruflich skandalabhängig tätig sind, eine 
solche Resonanz erzielen können. Der 
BDR konnte beim BMG nachweisen, dass 
in den sogenannten Pauschalen-Ländern 
und insgesamt die Kontrastmittelanwen-

dungen, sowohl in der CT als auch in der 
MRT, homogen zwischen den Bundes-
ländern verteilt sind und rückläufig ver-
laufen. Sie liegen weit unter dem europäi-
schen und dem Weltdurchschnitt. Seitens 
der KVen und der Krankenkassen wur-
de nochmals bekräftigt, dass Pauschal-
modelle ein allgemein übliches Modell 
zur „Verbrauchsmaterial“Versorgung sind 
und zu erheblichen Kosteneinsparun-
gen bei den Krankenkassen geführt ha-
ben. Die Legalitätsfrage stellt sich an kei-
ner Stelle (siehe auch Ärztezeitung vom 
26.08.2019, allerdings erst auf Seite 15). 
Leider ist das Thema Therapiefreiheit, in 
diesem Fall das potentiell patientenge-
fährdende Risiko wirkstoffübergreifen-
der Ausschreibungen, durch die Kran-
kenkassen noch in der Diskussion. Hier 
beharrt insbesondere die Vertretung des 
AOK-Spitzenverbandes und deren Ver-
handlungsführung auf einer wirkstoff-
übergreifenden Ausschreibung, welche 
dazu führt, dass das ökonomische Risi-
ko und das Risiko der indikationsgerech-
ten Kontrastmittelanwendung patienten-
individuell auf den Radiologen übergeht. 
Dafür lehnen sie selbstverständlich jeg-
liche Verantwortung ab. Ob die anderen 
Krankenkassen auch dieser Meinung und 
insbesondere, ob das BMG auch dieser 
strikten Meinung ist, erscheint mir nicht 
sicher. Hier ist zu klären, ob die Kranken-
kassen einseitig die Therapiefreiheit defi-
nieren können oder ob nicht z. B. der GBA 
u. a. dafür zuständig ist? Dies bedarf der 
Klärung, ggf. juristisch. Bei unserer For-
derung nach Therapiefreiheit wurden wir 
sehr von der KBV unterstützt. 

Der BDR wird an der Therapiefrei-
heit als rote Linie im Zusammenhang 
mit der Kontrastmittelversorgung festhal-
ten. Das BMG sieht die Pauschalen und 
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die regelmäßige Überprüfung der Höhe 
der Pauschalen vorwiegend als Mittel zur 
„Hebung wirtschaftlicher Reserven“ im 
System. Der BDR hält diese Art der Kon-
trastmittel- und Verbrauchsmittelversor-
gung der Radiologen und der Ärzte aus 
ethisch-moralischen und aus medizini-
schen und praktischen Gründen nicht für 
das optimale Modell. Das wirtschaftliche 
Risiko geht von den Krankenkassen auf die 

patientenversorgenden Ärzte über und das 
Problem der Therapiefreiheit der Radiolo-
gen gegenüber ihren Patienten wird eben-
falls an die Radiologen delegiert. Ob dies 
alles geeignet ist, das Vertrauen von Pa-
tienten in die Kontrastmittelinjektion als 
letztendlich segensreiches Mittel in der 
Verbesserung der radiologischen Diagnos-
tik zu stärken, muss sich in der Zukunft 
zeigen. Insofern sind die Versorgungsmo-

delle in den elf „Nichtpauschalen Bundes-
ländern“ durchaus als adäquat anzusehen. 

Mit kollegialen Grüßen
Dr. Detlef Wujciak

KEINE Extraprofite durch Kontrastmittel-Pauschalen!

Am 01.08.2019 wurde in der ARD Pa-
norama-Sendung der Beitrag über die 
„Extra- Profite der Radiologen durch Kon-
trastmittel“ ausgestrahlt. Zeitgleich wurde 
ein Artikel (aus identischer Quelle) in der 
Süddeutschen Zeitung und einigen on-
line-Portalen veröffentlicht. 

Wir drucken die Erklärung des BDR, 
die den Mitgliedern und der Selbstver-
waltung, der Politik und Presse am 9.8. 
zuging, die die unvollständigen und un-
zutreffenden Aussagen der Beiträge rich-
tigstellt, hier nochmals ab.

Mittlerweile hat es am 22.8. eine Er-
örterung im Bundesgesundheitsministe-
rium zu den Vorwürfen gegeben, in der 
diese vom BDR als unrichtig und haltlos 
dargestellt wurden. 

Sabine Lingelbach

BDR-Stellungnahme zum 
Gespräch im BMG am 22.08.2019

Vor dem Hintergrund der Presseberichte 
über die Versorgung mit Kontrastmitteln 
fand heute von 10–12 Uhr eine Erörterung 
des Sachverhaltes im BMG Berlin mit den 
Vertretern des BDR, Dr. Wujciak, Prof. 
Hamm, Dr. Hamm, RA Henkel, den Kran-
kenkassen und deren Verbände, der KVen 
und der Aufsichtsbehörden der betroffenen 
Länder statt, Gesamtteilnehmerzahl ca. 50

Die Anhörung und die geführte Dis-
kussion fanden in einer offenen und kon-
struktiven Atmosphäre statt, die Sitzung 
wurde professionell vom BMG geleitet.

Im Ergebnis ist Folgendes festzuhalten:
 5 Die Selbstverwaltung funktioniert!
 5 Mit Einführung der KM-Pauschalen 
in den einzelnen KV-Bereichen konn-

ten relevante Einsparungen für das 
Solidarsystem realisiert werden
 5 Alle vertraglichen Regelungen sehen 
ausreichende Anpassungsmöglich-
keiten vor, die auch regelmäßig er-
folgen.
 5 Es besteht kein Handlungsbedarf von 
Seiten des Gesetzgebers und wurde 
von keinem der Teilnehmer gefordert.
 5 Ungerechtfertigte Mengenausweitun-
gen erfolgen nach übereinstimmender 
Darstellung nachweislich nicht.

Damit sollen für die Selbstverwaltung die 
Instrumente der regionalen Pauschalver-
einbarungen und Ausschreibungen be-
stehen bleiben. Das Ministerium legt aber 
Wert darauf, dass auch weiterhin tatsäch-
lich regelmäßig Anpassungen erfolgen.

Offener Diskussionspunkt bleibt die 
wirkstoffübergreifende Ausschreibung, 
wobei der BDR und die KBV seine ableh-
nende Position für aut simile nachdrück-
lich darstellen konnten.

Diese Diskussionen sollen innerhalb 
der Selbstverwaltung, z. T. auf Länder-
ebene, geführt und gelöst werden.

Bereits vorab hat der BDR dem Mi-
nisterium eine ausführliche Stellungnah-
me übermittelt und den Teilnehmern der 
Anhörung übergeben.

Wir wollten Sie kurzfristig hierrüber 
informieren. 

Die Stellungnahme finden Sie nachfol-
gend.

Dr. med. Detlef Wujciak
Prof. Dr. med. Bernd Hamm
Dr. med. Klaus Hamm
RA Markus Henkel

Erklärung des BDR zu den Repor-
tagen von Süddeutscher Zeitung, 
WDR und NDR zum Thema 
Kontrast mittel

Die vom Recherche Netzwerk (SZ, WDR, 
NDR) ermittelten und veröffentlichten 
Darstellungen sind unvollständig und in 
ihrer Aussage unzutreffend.

Die Verträge über Kontrastmittelbezug 
sind immer, egal wie gestaltet, Verträge 
zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) und Krankenkassen (meist ver-
treten durch die AOK, aber auch Barmer 
und sonstige Krankenkassen). Radiologen 
sind als zugelassene oder angestellte Ärz-
te zwangsläufig Mitglieder der jeweiligen 
KV und damit an deren Vertragsgestal-
tung mit den Krankenkassen gebunden.

Bei Kontrastmitteln handelt es sich 
um verordnungspflichtige Arzneimittel, 
die aber von der Apothekenpflicht befreit 
sind. In der Vergangenheit wurden die 
Kontrastmittel auf dem Wege des „Sprech-
stundenbedarfs“ direkt vom Radiologen 
auf Vorrat beim Hersteller oder Händler 
auf vorgeschriebenen Wegen bestellt. Da-
mit wurden die Apotheken als potentiel-
le Lieferanten zur Kostensenkung umgan-
gen. Die Preise wurden der „Lauer-Taxe“ 
(1) entnommen und von den Kranken-
kassen auch so bezahlt, Mengenrabat-
te waren nicht vorgesehen oder möglich. 
Der Radiologe füllte hierfür lediglich ein 
entsprechendes Rezept aus, gab dieses an 
die Kontrastmittelhersteller oder Händler 
weiter, die den Radiologen direkt belie-
ferten. Es gab keinerlei Rabatte. Entspre-
chend kostete ein Liter Kernspin-Kon-
trast mittel etwa 7000 €. Zur gleichen Zeit 
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kostete das identische Kontrastmittel im 
Krankenhauseinkauf im Paket mit an-
deren Medikamenten und zusätzlich im 
Wettbewerb (Verhandlungsweg zwischen 
Krankenhaus und Pharma-Industrie), 
deutlich weniger.

Die Krankenkassen haben deshalb 
versucht, die Preise im ambulanten Sek-
tor durch Ausschreibungen zu reduzie-
ren. Dies war zunächst aber wenig effektiv. 
Die Angebote der Ausschreibungsgewin-
ner lagen meist nur geringfügig unter dem 
ursprünglichen Preis. Eine Transparenz 
kam zudem nicht zu Stande, da die erziel-
ten Preise nach europäischem Ausschrei-
bungsrecht nicht veröffentlicht werden 
dürfen. In der Folge versuchten die Kran-
kenkassen dann ältere, inzwischen sogar 
teilweise obsolete (oder in der Anwen-
dung stark eingeschränkte) Kontrastmittel 
in die Ausschreibungslose hineinzustellen 
oder wirkstoffübergreifende Ausschrei-
bungslose zu bilden, um so bessere Preise 
zu erzielen.

Dagegen haben sich die Radiologen, 
zum Erhalt der Therapiefreiheit im Sin-
ne der ihnen anvertrauten Patienten, ge-
wehrt und verlangt, dass nur gleiche Sub-
stanzen, also gleiche Wirkstoffe, in einem 
Ausschreibungslos zusammengelegt wer-
den dürften. Schließlich müsste sonst der 
Radiologe auch schlechtere Kontrastmittel 
anwenden, die er selbst gar nicht verord-
nen wollte und hierfür letztlich auch haf-
ten! Die Krankenkassen haben den Weg 
der wirkstoffübergreifenden Ausschrei-
bung dennoch in mehreren Bundeslän-
dern (z. B. RLP, Saarland, Schleswig-
Holstein), auch mit Unterstützung der 
jeweiligen Gesundheitsministerien, nicht 
verlassen und ihrerseits jegliche Haftung 
abgelehnt.

Abweichend wurde in Bayern schon 
vor 20 Jahren ein anderer Weg beschrit-
ten. Der Radiologe sollte die Kontrast-
mittel direkt beziehen und bezahlen, um 
so den Wettbewerb zwischen Herstellern 
und/oder Händlern zu generieren. Zum 

Ausgleich erhielt der Radiologe eine Ab-
rechnungsziffer (Pauschale) für den Ein-
kauf, die Bevorratung, die Sicherstellung 
der medizinischen Anwendung und die 
korrekte Indikationsstellung im Einzel-
fall, ausgehandelt zwischen den Kranken-
kassen und der jeweiligen KV. Das Preis-
risiko ging damit auf die Ärzte über. Ein 
Weg übrigens, der auch in vielen anderen 
Fachgruppen, mit anderen Medizinpro-
dukten praktiziert wird (z. B. bei der Dia-
lyse, Einkauf von Linsen durch Augen-
ärzte etc.). Mit dem Pauschalen-Modell 
entstand für die Hersteller und Händ-
ler von Kontrastmitteln zum ersten Mal 
eine Wettbewerbssituation und die Prei-
se kamen in Bewegung. Schon die ersten 
Pauschalen lagen für die Krankenkassen 
deutlich unter den Preisen der Lauer-Ta-
xe und bedeuteten erhebliche Einsparun-
gen für die Krankenkassen. Diese konn-
ten dann im weiteren Verlauf, mithilfe 
der Radiologen, noch weiter gesenkt wer-
den. In Bayern wurden die Pauschalen zu 
einem „Teil der Vergütung“. Dieses Mo-
dell „Pauschale für Kontrastmittel“ wur-
de dann langsam verfeinert und auch 
von anderen Bundesländern (KVen) ein-
geführt. Zuletzt hat dann auch die AOK 
Rheinland in der KV Nordrhein diesen 
Weg beschritten und die bis dahin von 
den Radiologen bekämpfte wirkstoff-
übergreifende Ausschreibung verlassen, 
um hiermit eigene Haftungsrisiken aus-
zuschalten.

Ergänzt wurde die Pauschalen-Rege-
lung meist durch eine strikte Mengenbe-
grenzung, die eine Steigerung des Kon-
trastmittelverbrauches auch wirksam 
verhinderte. Heute können Bundeslän-
der (KVen) wie Hamburg, Niedersach-
sen und auch Bremen, nachweisen, dass 
keinerlei Mehrverbrauch von Kontrast-
mitteln durch die Pauschalen entstanden 
ist. Jeder anderslautende Vorwurf, der 
Radiologen eigennützige Manipulatio-
nen unterstellt, ist unseriös und anhand 
von Abrechnungsdaten zu widerlegen. 
Der Anteil der Kontrastmittelpauscha-
len je Untersuchung ist z. B. in Hamburg 
seit Beginn der Regelung völlig konstant. 
Der Preis wurde mit Einführung der Pau-
schalen gegenüber der Lauer-Taxe (ur-
sprünglicher Preis bei 7000 €/l) um 40 % 
auf aktuell etwa 3900 €/pro Liter abge-
senkt. Dadurch aber waren die Radiolo-

Wir sind keine KM-Dealer!

… Feststellung in BDR-Vorstandssitzung 2016!
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gen in der Verantwortung bei Herstellern 
oder Händlern Marktpreise zu erzielen. 
Egal welcher Preis geboten wurde, der 
Radiologe erhielt für die Untersuchung 
mit Kontrastmittel immer nur diese Pau-
schale. Je nach Praxisgröße, Einkaufs-
menge und Patientenauswahl (die Un-
tersuchungen benötigen verschiedene 
Kontrastmittel und Dosierungen), sind 
Gewinne oder Verluste für die Radiolo-
gen möglich. Für die Krankenkassen und 
KVen bedeutet dieses Modell aber eine 
feste kalkulierbare Größe. Zudem wur-
den in den Pauschalen-Verträgen feste 
Laufzeiten zwischen Kassen und KV ver-
einbart, sie sehen selbstverständlich auch 
Anpassungsregelungen vor.

Entgegen der Darstellung in Panora-
ma und Tagesschau ist somit nicht „Geld 
der Versicherten in Millionenhöhe ver-

schwendet“ worden, sondern durch die 
Pauschalen-Modelle konnten viele Mil-
lionen Kassengelder eingespart werden. 
Das Pauschalen-Modell ist unzweifelhaft 
rechtskonform und sichert Patienten und 
Ärzten die Therapiefreiheit! Pauschalen 
sind in der Gebührenordnung für Ärzte 
(EBM) eine übliche Vergütungskompo-
nente. Radiologen haben mit dem Pau-
schalen-Modell weder unzulässige Ge-
winne erzielt, noch die von Panorama 
genannten Preisspannen zur Gewinnstei-
gerung realisiert, da eine Pauschale eben 
pauschal mehrere Kostenfaktoren abzu-
decken hat. Radiologen haben sich das 
Kontrastmittel-Pauschalen-Modell nicht 
gewünscht.

Soweit die ganze Geschichte des „Skan-
dals“, erzählt von den Betroffenen. Sicher 
kaum reißerisch genug, um Auflage zu 

schaffen, aber eben ein Bericht über alltäg-
liche medizinische Versorgung in Deutsch-
land.

Dr. Detlef Wujciak 

Dr. Andreas Bollkämper
Für den BDR-Vorstand

(1) Die Lauer-Taxe ist ein Nachschlage-
werk für alle pharmazeutischen Berufs-
gruppen, Apotheken, Pharmaunterneh-
men und Großhändler, gesetzliche und 
private Krankenversicherungen.

Pflicht zur Zeiterfassung

EUGH Urteil in der Rechtssache C-55/18 
vom 14.05.2019 
Selten hat ein EUGH Urteil so eine medi-
ale Aufmerksamkeit erzeugt. 

Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass die Mitgliedstaaten 
dazu verpflichtet sind, ein System ein-
zurichten, mit dem die tägliche Arbeits-
zeit effektiv gemessen werden kann. Das 
Grundrecht jedes Arbeitnehmers auf Be-
grenzung der Höchstarbeitszeit sowie auf 
tägliche und wöchentliche Ruhezeiten 
müsse eingehalten werden. Ohne ein Sys-
tem zur Messung der täglichen Arbeits-
zeit könnten weder die geleisteten Stun-
den und ihre zeitliche Verteilung noch die 
Zahl der Überstunden objektiv und ver-
lässlich ermittelt werden, so die europäi-
schen Richter. 

Dieses Urteil ist durchaus überra-
schend, da von vielen Experten die flexib-
le Vertrauensarbeitszeit als das Zukunfts-
modell angesehen wurde und die sog. 

Stechuhr als ein Produkt der Vergangen-
heit betrachtet wurde. Der EuGH hat nun 
aber den Schutz der Arbeitnehmer als vor-
rangig angesehen. Unternehmen müssen 
sich an die Regelungen des Arbeitszeitge-
setzes halten. Eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 48 Stunden darf im Durchschnitt 
innerhalb eines Bezugszeitraums nicht 
überschritten werden. Zudem gilt im Re-
gelfall eine tägliche Höchstarbeitszeit von 
10 Stunden pro Tag. Eine durchgehende 
Ruhezeit von 11 Stunden pro Tag muss 
gewahrt werden. An diesen Grundsätzen 
hat das Urteil des EuGHs nichts geändert. 
Bereits vor der Entscheidung war die fle-
xible Arbeitszeit daher nur bedingt mit 
dem Arbeitszeitgesetz und der Arbeits-
zeitrichtlinie vereinbar. Die Vertrauens-
arbeitszeit dürfte auch mit dem EuGH-
Urteil vereinbar sein, allerdings hält der 
EUGH nun aber einzig eine systematische 
Erfassung der Arbeitszeit für geeignet die-
ses sicherzustellen.

Das Urteil wird in Unternehmen, z. B. 
in Arztpraxen oder Krankenhäusern, in 
denen eine umfassende Zeiterfassung 
bisher nicht systematisch durchgeführt 
wurde, zu einem administrativen und 
kostenintensiven Mehraufwand führen. 
Unbezahlte Überstunden werden durch 
die erforderliche lückenlose Dokumenta-

tion der Arbeits- und Abwesenheitszeiten 
voraussichtlich hinfällig.

Die größte Frage ist, wie die Arbeits-
zeit rechtssicher dokumentiert werden 
könne. Denn es muss sichergestellt wer-
den, dass die vorgesehenen Arbeitszeiten 
eingehalten werden. Das bedeutet, dass es 
nicht mehr ausreicht, nur die Zeiten auf-
zeichnen zu lassen, welche acht Stunden 
überschreiten, sondern die Arbeitgeber 
sind nun verpflichtet, die Arbeitszeiten 
von Arbeitnehmern systematisch und ge-
nau zu erfassen. Zwar wird die alte Stech-
uhr (voraussichtlich) nicht zurückkom-
men, aber Arbeitgeber müssen sich nun 
darauf einstellen, zum Beispiel moderne 
elektronische Zeiterfassungssysteme ein-
zuführen, welche nicht nur das Ankom-
men am Arbeitsplatz und das Verlassen zu 
Feierabend misst, sondern auch die Zei-
ten für Pausen und Abwesenheiten um-
fassen kann. 

RAin Gabriele Leucht
München
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Aus den Ländern

Baden-Württemberg

KM-Bericht – Panorama, 01.08.2019/
diverse Veröffentlichungen 
Dr. Köpke, Landesvorsitzender, infor-
mierte die Mitglieder am 2.8. per Rund-
mail.

Zu finden im Landesfenster Baden-
Württemberg.

Hessen

Einladung zur Mitgliederversammlung 
2019
am 25.09.2019 ab 15.00 Uhr, Fulda
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ablauf eines Brunnenbaus – eine Ge-

schichte in Bildern
3. Berufspolitisches Thema: Kooperati-

onsformen unter Radiologen und ggf. 
mit anderen  Fachgruppen.

 Referent: Michael Steinbring, Ge-
schäftsbereichsleiter Sicherstellung 
und Recht bei der KV Hessen.

4. Vorstandswahl des Landesverbandes.
5. Was gibt es Neues in der Kassenärztli-

chen Vereinigung?
6. Vorbereitung der Delegiertenver-

sammlung 2020. Wahl der Delegier-
ten und deren Vertreter.

7. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Norbert Schmidt
Fulda

Niedersachsen

Information der Mitglieder zu Kontrast-
mitteln
KM-Bericht – Panorama, 01.08.2019/Dr. 
Elgeti, Landesvorsitzender übersendete 
den Mitgliedern eine Stellungnahme der 
KV Niedersachsen per Rundmail. Zu fin-
den im Landesfenster Niedersachsen.

Einladung Mitgliederversammlung 
2019
Ich lade Sie herzlich zur nächsten BDR-
Mitgliederversammlung am Mittwoch, 
den 25. September 2019, ab 18 Uhr in 
den Schweizerhof (Ortswechsel!), Hinü-
berstraße 5, 30175 Hannover ein. 

Tagesordnung
1. Bericht des Landesvorsitzenden, Pla-

nung Delegiertenversammlung 2020 
in Berlin

2. Diverses – u. a. Update: „Medneo 
kommt nach Hannover“ 

3. Vortrag und Diskussion „HVM Nie-
dersachsen ab 01.10.2019 in der FG 
Radiologie – womit ist zu rechnen?“ – 
Vertreter der KVN (N. N.)

4. Vortrag und Diskussion „Kontrast-
mittelpauschalen in Niedersachsen 
– aktueller Stand und Bewertung“ – 
Mark Barjenbruch (Vorsitzender des 
Vorstands der KVN)

5. Gemeinsames Abendessen 

Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen und 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre 
Teilnahme per Mail bestätigen würden an 
elgeti@radiologen-hannover.de

Dr. med. Florian Elgeti
Landesvorsitzender

Rheinland-Pfalz

Kontrastmittel 
Aktuell informierte Dr. Schaeben, Lan-
desvorsitzender, die Mitglieder in einem 
Rundschreiben am 9.8. 

Bericht von der Mitgliederversammlung
In Anbetracht der Tagesordnung und der 
aktuellen Themen wie Kontrastmittel-
regresse und Auswirkungen TSVG und 
EBM kamen über 30(!) Mitglieder.

Zum Thema Kontrastmittel hatte Dr. 
Schaeben die Mitglieder bereits in ei-
nem Rundschreiben am 9.8. informiert. 
Zu finden im Landesfenster Rheinland-
Pfalz. Bezüglich drohender KM-Regresse 
in RLP trug zu Beginn Herr RA Wüste-
feld vor. Die Angelegenheit liegt derzeit 
immer noch bei der Prüfstelle. Es er-
gab sich eine fruchtbare Diskussion mit 
dem fachärztlichen Vorstand Dr. Bartels, 
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in deren Verlauf die Unterstützung des 
KV-Vorstandes zugesagt wurde, wenn 
es tatsächlich zu Regressanträgen oder 
sogar Klagen kommen sollte. Auch eine 
gemeinsame Klage gegen die Prüfstelle 
und/oder den Beschwerdeausschuss wird 
in Erwägung gezogen. Der KV-Vorstand 
hat sich vor allen Anwesenden erneut von 
wirkstoffübergreifenden Ausschreibun-
gen distanziert und sieht solche durch 
die geltende SSB-Vereinbarung nicht 
 gedeckt.

Die weiteren Vorträge bezogen sich 
auf TSVG und neuen EBM (Dr. Bartels) 
und HVM mit Lieferung detaillierter Ho-
norardaten (Herr Leo Mattes). Die laut 
Herrn Dr. Bartels gemäß Simulationsrech-
nungen der KBV den Radiologen zum 
01.01.2020 drohende Absenkung der Ver-
gütung um ca. 6 % ist aus Sicht des BDR 
durch die angedachte Neubewertung im 
STABS rational nicht nachvollziehbar und 
deshalb strikt zurückzuweisen. Zum The-
ma MPE-Bedarf in den radiologischen 
Praxen und Auswirkungen der Laborre-
form wird der Sachstand vom Landesvor-
sitzenden Dr. Schaeben mit Hinweisen 
zum weiteren konkreten Vorgehen vor-
getragen. Der Vorstand der KV RLP hat-
te sich zur Veranlassung von Kreatinin/
TSH Werten vor bildgebender Diagnos-

tik durch die Zuweiser erfreulicherweise 
bereits eindeutig positioniert.

Dr. med. Wolfram Schaeben
Landesvorsitzender

Saarland

Kontrastmittel 
Aktuell informierte Dr. Buntru, Landes-
vorsitzender, die Mitglieder in einem 
Rundschreiben am 9.8.

Zu finden im Landesfenster Saarland.

Schleswig-Holstein

QuaMaDi up date
Die qualitätsgesicherte, extrabudgetäre 
Doppelbefundung QuaMaDi in der ku-
rativen Mammographie erfährt ihren Re-
launch. Wie von den teilnehmenden Kas-

sen gefordert, wird das ursprüngliche 
§ 73-Projekt jetzt vollständig auf einer di-
gitalen Plattform fortgeführt.

Nach der erforderlichen europawei-
ten Ausschreibung und in vertrauens-
voller Zusammenarbeit der Berufsver-
bände der Gynäkologen, Radiologen und 
Pathologen mit der KVSH und den Re-
ferenzzentren kann der Start im 1. Quar-
tal 2020 erfolgen. Nach einem Über-
gangsquartal endet der alte Vertrag am 
31.03.2020.

In diesem Herbst werden nach einer 
Informationsveranstaltung die individu-
ellen Schulungen der Teilnehmer stattfin-
den. Die ersten Pilotpraxen sind dann an-
gebunden.

Gerade in den aktuell turbulenten Zei-
ten in der Vergütungssystematik und der 
bevorstehenden EBM-Reform, die für die 
Radiologie nicht unbedingt Gutes erwar-
ten lässt, ist die Fortsetzung dieses extra-
budgetären Projektes ein Zeichen.

Sönke Schmidt
Kiel

Radiologie in Deutschland. Ein Weißbuch
Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Radiologie in Deutschland spre-
chen? 15 Radiologinnen, Medizinphysiker und Medizinisch-Technische Radiolo-
gie-Assistentinnen (MTRA) sind auf Initiative der Deutschen Röntgengesellschaft 
(DRG) dieser Frage über einen Zeitraum von rund 18 Monaten nachgegangen. 
Entstanden ist aus einem gemeinsamen Forschungs-, Workshop- und Redakti-
onsprozess die Publikation „Radiologie in Deutschland. Ein Weißbuch“. Der stell-
vertretende DRG-Präsident Prof. Dr. Stefan O. Schönberg und Dr. Stefan Lohwas-
ser, DRG-Geschäftsführer, haben sich im Vorfeld der Veröffentlichung zu einem 
Gespräch über das Weißbuch in Berlin getroffen. 

Dr. Stefan Lohwasser: Ich bin vor eini-
gen Jahren als Geschäftsführer der DRG 
in die Welt der Radiologie eingetreten. 
Das war für mich etwas völlig Neues. Na-

türlich hatte ich ein vorgefertigtes Bild, 
aber das war im Grunde so, als würde man 
am Fenster stehen, ohne dass man wirk-
lich den ganzen Raum betrachten konnte. 

Mittlerweile habe ich erlebt, dass es eine 
ganz eigene, vielschichtige und lebendige 
radiologische Kultur gibt. Mir war es des-
halb ein großes Anliegen, diese radiologi-
sche Kultur auch anderen greifbar, erleb-
bar, nachvollziehbar zu machen. 

Prof. Dr. Stefan O. Schönberg: Zur 
Kultur gehört für mich auch ein gesell-
schaftlicher Anspruch der Radiologie. 
Dieser Anspruch ist mit Blick auf die Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten 
ein vierfacher: Radiologie in Deutsch-
land steht erstens für Interprofessiona-
lität, zweitens für die Vermittlung von 
medizinischem Wissen an Patienten, An-
gehörige, Fachkolleginnen und die Wis-
senschaft, drittens für medizinische wie 
technische Innovation und viertens für 
hohe Qualitätsmaßstäbe. Diese vier As-
pekte finden sich im Weißbuch in Wort 
und Bild wieder.

Aus der DRG
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Lohwasser: Vor allem liefern die Tex-
te und Bilder Einblicke von denjenigen, 
die Radiologie in Deutschland täglich in 
ihrer Arbeit gestalten. Und dafür ist so 
ein Weißbuch wichtig: dass die Radio-
logie einmal ihre Geschichte erzählt, aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven 
und Arbeitskontexten heraus. Diese ra-
diologische Vielfalt der Menschen, The-
men und Positionen kann Grundlage und 
Ausgangspunkt sein, um ins Gespräch zu 
kommen – untereinander, aber vor allen 
Dingen mit allen anderen. 

Schönberg: Das Markenzeichen der 
Radiologie ist ja ihre Trilateralität: die 
Zusammenarbeit von Radiologinnen, 
Medizinisch-Technischen-Radiologie-
Assistenten und Medizinphysikerinnen. 
Die Radiologie steht deshalb nicht nur 
für einen medizinischen Anspruch, son-
dern auch für technische Operabilität und 
höchste Umsetzungsqualität – und dafür 
braucht man die richtigen Personen bzw. 
kompetente Teams. Folgerichtig haben 
deshalb auch Vertreter aller drei Berufs-
gruppen als Autoren am Weißbuch mit-
gewirkt. Und was ich wirklich bemer-
kenswert finde: Die 15 Autorinnen und 
Autoren haben jenseits von Hierarchien, 
Organisationsstrukturen und Berufsgren-
zen ihren Erfahrungsschatz, ihre beson-
dere Aus- und Vorbildung eingebracht, 
geteilt und dazu genutzt, besondere Per-
spektiven auf die radiologische Praxis auf-
zuzeigen. Ich kann mich dafür nicht oft 
genug bei den Beteiligten bedanken.

Lohwasser: Ich möchte hier noch et-
was zur Genese des Buches ergänzen. Wie 
vielleicht bei anderen Organisationen und 
Gesellschaften auch hat sich bei der DRG 
aus der täglichen Routine heraus eine ge-
wisse „déformation professionnelle“ ein-
geschlichen. Der Vorstand der DRG hat 

deshalb ganz bewusst auf irgendwelche 
Vorgaben verzichtet und stattdessen da-
rauf geachtet, dass dem Autorenteam ein 
Höchstmaß an Freiheit und Unabhän-
gigkeit gegeben ist. Im Weißbuch finden 
sich kurze Einleitungskapitel, die rein de-
skriptiven Charakters sind. Die zentralen 
Inhalte aber kommen ausnahmslos von 
den Autorinnen und Autoren. Auch von 
meiner Seite für diese engagierte Arbeit 
einen herzlichen Dank. Wir haben auch 
versucht, durch die Auswahl der Auto-
ren das gesamte Spektrum der Radiolo-
gie von der ambulanten in die klinische 
Versorgung, von Praxen bis zu Univer-
sitätskliniken, von Weiterbildungsassis-
tenten bis zu Ordinarien abzubilden. Ich 
denke, das kommt auch in den Beiträgen 
sehr gut rüber. Das Weißbuch ist wirklich 
besonders und macht Lust auf Lesen, weil 
man wie beim Blick durch ein Kaleidos-
kop ganz verschiedene Perspektiven be-
kommt. Aber am Ende fügt es sich zu ei-
nem großen Ganzen.

Schönberg: Wenn man das Buch auf-
schlägt, springt einem als erstes die Ge-
staltung ins Auge. Die Radiologie mit ih-
ren bildgebenden Verfahren wird hier 
natürlich auch in Bildern repräsentiert – 
nahezu die Hälfte des Buches nimmt das 
ein. Das zeichnet ja auch die Medizin ins-
gesamt aus: der Mensch im Zentrum und 
die Orientierung am Bild, an der Topogra-
phie, an der Anatomie. 

Lohwasser: In Zeiten des allgegenwär-
tigen Bilderrausches war und ist das eine 
wichtige Aussage, den Menschen und sei-
ne Abbildbarkeit in den Fokus zu rücken – 
einerseits. Andererseits bewegt sich die 
Radiologie wie auch die Medizin insge-
samt weg vom Bild hin zu den Daten. Aber 
die vielen Daten werden dann wiederum 
bildlich übersetzt. Es führt also kein Weg 
vorbei am Bild.

Schönberg: Und auch kein Weg vorbei 
an der Ästhetik dieser Bilder. Diese Ästhe-
tik hat ja auch eine ambivalente Geschich-
te. Zum einen galten manchen Leuten die 
Radiologen als die, die „nur“ die schönen 
Bilder machen. In Zeiten bildgestützter in-
terventioneller Radiologie hat sich sicher 
auch dieses Klischee überholt. Vor allem 
steht aber für mich die Ästhetik und Bril-
lanz der radiologischen Bilder heute auch 
für technische Qualität und die Exzellenz 
derjenigen, die sie erstellen, einhergehend 

mit dem kontinuierlichen Streben unse-
res Faches nach Innovation und Perfekti-
on. Ich finde die Bilder in positivstem Sin-
ne brisant.

Das gesamte Interview und weitere Infor-
mationen finden Sie unter
https://www.drg.de/de-DE/5638/ 
weissbuch-gespraech/

BESTELLUNG
Sie können „Radiologie in Deutschland. Ein 
Weißbuch“ im Buchhandel erwerben oder 
direkt bei der DRG per E-Mail bestellen: 
office@drg.de
Radiologie in Deutschland. Ein Weißbuch
Deutsche Röntgengesellschaft e. V. (Hrsg.)
Berlin, 2019
ISBN 978-3-00-062663-0
39 Euro/29 Euro (DRG-/VMTB-Mitglieder)

8 Prof. Dr. Stefan O. Schönberg, Dr. Stefan 
Lohwasser

Stellen/Praxisgesuche
Nürnberg – Fürth – Erlangen und 
angrenzende Peripherie: Facharzt für 
Radiologie sucht Praxiseinstieg mit Option 
auf Partnerschaft

NRW – Radiologische Praxis sucht Partner 
(m/w/ d)

Bad Zwischenahn – Erfahrene Radiologin 
zur Unterstützung Mammographie gesucht

Hagen – Facharzt für Radiologie (m/w/d) 
gesucht

Südbayern – Radiologe/-in (m/w/d) mit 
Schwerpunkt Schnittbilddiagnostik gesucht

MRT – Radiologin vertritt 2020 bundesweit

Süddeutschland – biete CT/Rö Vertretung

Bundesweit – Junger Facharzt für Radiologie 
sucht Praxiseinstieg

Bundesweit – biete Radiologie-Vertretungen

Süd- und Mitteldeutschland – biete 
Radiologievertretung

Näheres in der Stellen- und Gerätebörse, auch 
zu den Kontaktmöglichkeiten, finden Sie auf 
unserer Webseite www.radiologenverband.de.
Für BDR-Mitglieder ein kostenloser Service.

https://www.drg.de/de-DE/5638/weissbuch-gespraech/
https://www.drg.de/de-DE/5638/weissbuch-gespraech/
mailto:office@drg.de
http://www.radiologenverband.de
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trägt in der Summe dazu bei, dass der 
Leser ein besseres Krankheitsverständ-
nis entwickelt. 

Dabei ist das Buch so konzipiert, dass 
es einerseits Arbeitsbuch und zugleich 
gezieltes Nachschlagewerk ist. Dadurch, 
dass die einzelnen Kapitel auch „Basics“ 
beinhalten, richtet sich das Buch nicht 
nur an Kollegen mit neuroradiologi-
schem Schwerpunkt, sondern eignet sich 
für jeden Radiologen unabhängig vom 
individuellen Wissensstand. Der Preis 
ist meines Erachtens für ein Buch dieses 
Umfangs mit den zahlreichen Abbildun-
gen gerechtfertigt. 

Fazit
Sehr gelungene Erstausgabe des neurora-
diologischen Standardwerkes in deutscher 
Sprache mit der bewährten Verknüpfung 
neuroradiologischer Krankheitsbilder 
mit hochwertigen Illustrationen und klar 
strukturierter Didaktik.

Christian Bienert
Stuttgart

Osborn’s Brain

Bildgebung, Pathologie und Anatomie, 
Anne G. Osborn et al., 1248 Seiten, Urban 
& Fischer Verlag/Elsevier GmbH, 2. Auflage, 
2019, ISBN-13: 978-3437210419, 259,00 €

Hierbei handelt es sich um die Erstausga-
be in deutscher Sprache des renommier-
ten Standardwerkes „Osborns Brain 2nd 
Edition“ der weltbekannten Neuroradio-
login Anne G. Osborn. Übersetzt wurde 
es von einem 12-köpfigen Expertenteam 
unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Lie-
big und Priv.-Doz. Dr. Siebert. 

Wer das englische Original kennt, 
schätzt Osborns leicht verständlichen 

Schreibstil, der bei der Übersetzung er-
freulicherweise nicht verloren gegan-
gen ist. Das Buch gliedert sich auf 1200 
Seiten mit ca. 3000 Bildern in 41 Kapitel 
und deckt damit das gesamte Spektrum 
der Neuroradiologie des Gehirns ab mit 
den großen Überkapiteln Trauma, spon-
tane Blutungen und vaskuläre Läsio-
nen, infektiöse bzw. entzündlich-demy-
elinisierende Erkrankungen, Neoplasien, 
metabolisch-degenerative Krankheits-
bilder und schließlich angeborene Fehl-
bildungen. 

Dabei weist jedes Kapitel eine klar 
strukturierte Gliederung auf mit Un-
terpunkten wie Ätiologie, radiologische 
Befunde, Pathologie, klinische Aspekte, 
Komplikationen und Differentialdiag-
nosen. Innerhalb der vielen Unterkapi-
tel finden sich dabei zahlreiche „blaue 
Kästchen“, welche die wichtigsten Punk-
te nochmals kurz und prägnant hervor-
heben und somit einen schnellen Zugriff 
auf die wesentlichen Inhalte ermögli-
chen. Das Buch überzeugt dabei wie 
das englische Original durch die große 
Anzahl an hochwertigem Bildmaterial, 
nicht nur in Form von CT- und MRT-
Schnittbildern, sondern auch durch 
schematische Darstellungen und Abbil-
dungen anatomischer Präparate. Dies 

Rezensionen

Im September stellen wir Ihnen wieder eine ganze Reihe interessanter 
Bücher vor.

Osborns Brain – sehr gelungene Erstausgabe des neuroradiologischen 
Standardwerkes.

Schnittbildanatomie Band II – das Buch ist empfehlenswert sowohl für 
Studierende und Assistenzärzte in der Facharztausbildung, als auch als 
Nachschlagewerk.

Orthopädie und Unfallchirurgie – ein das ganze Fach umfänglich 
abdeckendes Werk.

Grundzüge des praktischen Strahlenschutzes – ein aktuelles und 
grundlegendes Buch über die theoretischen Grundlagen ionisierender 
Strahlung.

Fit für den technischen Strahlenschutz – eine gut gemachte Aufgaben-
sammlung für Übungen im Strahlenschutz.

Die Arztpraxis, Datenschutz und Datensicherheit nach der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung – ist allen Datenschutzverantwortlichen 
(Praxisinhabern) sehr zu empfehlen und kann den Datenschutzbeauftragten 
eine große Hilfe und ein probates Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit 
sein. 

HerzBildgebung – Leseempfehlung für alle, vom Weiterbildungsassisten-
ten bis zum Alten Hasen …

Das Herzkatheterbuch – Primär für Kardiologen, aber auch sehr 
interessant für Radiologen, die eng mit diesen zusammenarbeiten.

Internationalisierung im Gesundheitswesen – Pflichtlektüre für 
Krankenhausmanager größerer Ketten und ärztliche Vorstände der Univer-
sitätsklinika, Landes- und Bundes-Gesundheits, -Sozial- und Finanzpolitiker 
sowie produzierender Mittelständler im Gesundheitswesen.

Weitere interessante Buchbesprechungen – von KollegInnen für KollegIn-
nen – finden Sie auf unserer Webseite unter Informationen – Rezensionen.

Sabine Lingelbach
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Taschenatlas Schnittbildanatomie Band II 

Thorax, Herz, Abdomen, Becken, Torsten 
Bert Möller, Emil Reif, 360 Seiten, 2019, 
4., überarbeitete und erweiterte Auflage, 
Thieme, Stuttgart, Version in der eRef, 
ISBN: 9783131108043, 49,99 Euro 

In seiner 1. Auflage 1993 erschienen, liegt 
der Taschenatlas Schnittbildanatomie 
Band II Thorax, Herz, Abdomen, Becken 
– CT und MRT, jetzt in der 4. überarbeite-
ten Auflage vor. Am Erfolgskonzept wur-

de nichts verändert – unverändert werden 
auf der linken Seite das Schnittbild aus CT 
oder MRT einer klar gegliederten Sche-
mazeichnung auf der rechten Seite gegen-
übergestellt. Die einzelnen anatomischen 
Strukturen sind beziffert und unter der 
Schemazeichnung benannt. So können 
alle anatomischen Details klar zugeord-
net und die Schnittbildanatomie erlernt 
und nachgeschlagen werden. Hilfreich 
sind außerdem Schemazeichnungen zur 
Lage des anatomischen Schnittbildes im 
Raum, die sogenannten Scouts.

Unverändert gliedert sich das Buch in 
die 5 Kapitel: Thorax, Abdomen, Becken, 
MR-Sonderuntersuchungen und MR-An-
giographien. Die jeweilige Region wird in 
axialer, coronarer und sagittaler Schnitt-
führung dargestellt. Anders als in der Vor-
auflage ist die Folge der bezifferten ana-
tomischen Strukturen jetzt entgegen des 
Uhrzeigersinns in Reihenfolge aufgelis-
tet und nicht wechselnd von links nach 

rechts, das erleichtert die Lesbarkeit und 
das Auffinden von Details. Allerdings sind 
die Bezeichnungen jetzt kleiner gedruckt 
als in der Vorauflage obwohl sie mengen-
mäßig nicht mehr geworden sind, was 
wiederrum die Lesbarkeit erschwert. Neu 
zur 3. Auflage ist die bessere Gliederung 
der Kapitel und die farbliche Gestaltung 
in Form einer längeren Randleiste. Eben-
falls neu ist das 6. Kapitel zu mediastinalen 
Lymphknotenstationen.

Empfohlen ist das Buch für Studieren-
de und Assistenzärzte in der Facharztaus-
bildung und mit dem Preis von knapp 
50,– für dieses Klientel erschwinglich. Als 
Nachschlagewerk ist es auch für Fachärzte 
zu empfehlen, da gerade hochspezialisier-
te Kollegen die Anatomie außerhalb ihres 
Spezialgebietes in diesem Buch schnell 
nachschlagen können.

Dr. Julia Kalinka-Grafe
Berlin

Orthopädie und Unfallchirurgie 

Intensivkurs zur Weiterbildung, Steffen 
Ruchholtz, Dieter Christian Wirtz, 872 
Seiten, Thieme, 3., vollständig überar-
beitete und erweiterte Auflage, 2019, 
ISBN-13: 978-3131484437, 149,99 €

Die nunmehr 3. Auflage des Buches, nach 
der ersten im Jahr 2010, wird von den 
beiden Herausgebern, den Professoren 
Steffen Ruchholtz und Dieter Christian 

Wirtz (Marburg, Bonn) editiert. 57 weite-
re renommierte Autoren aus überwiegend 
Deutschland, aber auch aus Österreich 
und der Schweiz zeichnen für die einzel-
nen Kapitel verantwortlich. Die Herausge-
ber betonen, dass die 3. Auflage sorgfältig 
überarbeitet wurde und die Kapitel „Al-
terstraumatologie“ und „Begutachtung“ 
vollkommen neu erstellt worden sind, um 
den aktuellen Entwicklungen in diesem 
Fach gerecht zu werden. Neu hinzugefügt 
wurden die Kapitel „Geriatrische Ortho-
pädie und Unfallchirurgie“ (Kapitel 1.10) 
und „Techniken zur Extremitätenrekons-
truktion“ (Kapitel 9.5). 

Im Vorwort zur 1. Auflage 2010 wei-
sen die Autoren auf die als epochal emp-
fundene Vereinigung des Faches Ortho-
pädie mit dem Fach Unfallchirurgie und 
die Schaffung einer gemeinsamen Fach-
arztausbildung hin als eine große Heraus-
forderung bezüglich der damals damit 
verbundenen deutlichen Zunahme der 
Weiterbildungsinhalte. Das Buch sollte 

dem angehenden neuen Facharzt für Or-
thopädie und Unfallchirurgie ein Leitfa-
den sein, der das Fach so umfangreich wie 
nötig und so leicht zu verstehen wie mög-
lich abbilden sollte. 

Auf 872 Seiten und sauber in 12 um-
fangreiche Kapitel gegliedert, mit einer 
online-Fassung im Preis inkludiert, ent-
werfen die Autoren in der Tat eine Fall- 
und Faktensammlung, die kaum einen 
Wunsch oder eine Frage offenlässt. Die 
Kapitel sind, wie man es vom renommier-
ten Thieme Verlag gewohnt ist, ordentlich 
und optisch sehr ansprechend graphisch 
und didaktisch gestaltet. Viele Warnhin-
weise („Cave“) und kurze und prägnante 
Merkhinweise, hellblau unterlegt, („Mer-
ke“) lockern die Kapitel angenehm auf 
und erleichtern das Durcharbeiten der 
einzelnen und umfangreichen Kapitel. 
Das Buch beginnt mit dem immer, auch 
politisch und kostenbezogen, wichtiger 
werdenden Kapitel über die Endopro-
thetik und endet mit dem Thema „Recht 
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und Begutachtung“. Dazwischen wird al-
les abgehandelt, was mit dem Thema Un-
fallchirurgie und Orthopädie zu tun hat, 
wie u. a. Schwerstverletztenversorgung, 
Infektionen, Schädel-Hirn-Traumata, 
Neurologische Erkrankungen, sämtliche 
Extremitäten, die Wirbelsäule, aber auch 
das Management von Komplikationen. 
Viel mehr geht wirklich nicht. Didaktisch 
ansprechend sind die professionellen und 
aufwändig gestalteten Zeichnungen, Gra-
fiken und Tabellen. Die einzelnen Seiten 
sind aufgelockert und nicht überfrachtet 
und somit leicht und nicht ermüdend zu 
lesen. Die 1231 Abbildungen sind sorgfäl-
tig ausgewählt und zeigen den beschriebe-
nen Befund. Angenehm ist auch der blaue 
Aufdruck des jeweiligen Kapitels nume-
risch und randständig auf jeder Seite und 
somit auch im Buchschnitt in blauer Far-
be leicht erkennbar. Leider sind manche 
Röntgen- und MRT- und auch CT-Bil-
der drucktechnisch und vom Alter der 
Aufnahmen her nicht auf dem neuesten 
Stand. Vielleicht liegt es auch an mögli-
chen analogen älteren Vorlagen oder an 
der Übernahme der fachlich teils über-
holten Bilder aus der 1. Auflage. 

Der Verlag hat bedauerlicherweise 
auch auf den Druck von Farbfotos, insbe-

sondere bei Patientenaufnahmen, zuguns-
ten von Schwarz-Weiß-Bildern verzichtet, 
die bekanntermaßen einen eingeschränk-
ten Bildeindruck des immerhin in 
Deutschland gedruckten Buches vermit-
teln. Farbdrucke hätten den Preis des Bu-
ches sicher nur unwesentlich erhöht und 
die Kaufentscheidung gewiss nicht unter-
bunden. Das mindert die insgesamt hohe 
Qualität des Buches aber nur unwesent-
lich. Vielleicht ist das in der sicherlich fol-
genden 4. Auflage zu ändern. 

FAZIT
Die 3. Auflage des Intensivkurses zur Wei-
terbildung in dem Fach Orthopädie und 
Unfallchirurgie der Autoren Wirtz und 
Ruchholtz ist mit 872 Seiten und 1231 
Abbildungen, editiert vom Georg Thie-
me Verlag 2019, ein das ganze Fach um-
fänglich abdeckendes Werk. Ein „Must“ 
für die Weiterbildung der jungen Kolle-
ginnen und Kollegen, welches kaum eine 
Frage dieses Faches offenlässt und als Vor-
bereitung auf die Facharztprüfung eine 
wertvolle Hilfe ist. Der wie heute übliche 
inkludierte online-Zugang des Buches, 
kommt den digitalen Natives der jungen 
Kolleginnen und Kollegen entgegen. Aber 
auch Fachärzte und auch Radiologen pro-

fitieren von dem Buch, welches mit der 
neuesten Auflage das Thema „Recht und 
Begutachtung“ gerade die nicht einfachen 
BG-lichen Fragestellungen beleuchtet und 
komplizierte Fragestellungen abarbeitet. 
Auch das Thema „Recht“ enthält wich-
tige Informationen. Das gilt auch für die 
neuen Kapitel der „Geriatrischen Ortho-
pädie“ und die „Techniken zur Extremi-
tätenrekonstruktion“, die gerade für den 
Facharzt wertvolle neue Informationen 
vermitteln. Die Mono-Schwarz-Weiss-
Darstellung der Aufnahmen und auch die 
teils veralteten Bilder trüben den ansons-
ten hervorragenden Eindruck des Buches 
etwas ein. 

Wie sagen die Autoren zum Schluss?
„Das Lernen können wir Ihnen nicht ab-
nehmen, aber wir können es Ihnen er-
leichtern“. Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Das Preis-Leistungsverhältnis des Buches 
ist mit 149,99 € angemessen.

Dr. med. Karlgeorg Krüger
Essen

Grundzüge des praktischen Strahlenschutzes

Vogt, Vahlbruch, 730 Seiten, Carl Hanser 
Verlag Hardcover, 2019, 7. Auflage, ISBN/
EAN: 9783446449190, 64,00 €

Ein umfangreiches Lehrbuch zum Strah-
lenschutz – verfasst von zwei langjäh-

rigen Leitern von Strahlenschutzkur-
sen, entstanden aus den zugehörigen 
Kursskripten – liegt nun in der 7. Aufla-
ge vor. Es richtet sich, wie auch die ge-
nannten Strahlenschutzkurse, vornehm-
lich an Strahlenschutzbeauftragte SSB, 
Techniker, Ingenieure und Naturwissen-
schaftler, die sich berufsbedingt mit den 
Grundlagen des Strahlenschutzes ver-
traut machen müssen. Dabei vermittelt 
es die Grundkenntnisse des Strahlen-
schutzes in medizinischen Einrichtun-
gen sowie zu ausgesuchten Fachgebieten 
der nichtmedizinischen Anwendung. Die 
vorliegende Auflage bezieht sich dabei 
durchweg auf die seit Anfang des Jahres 
geänderte Gesetzeslage mit neuem Strah-
lenschutzgesetz StrSchG und neuer Strah-
lenschutzverordnung StrSchV, welche zur 
Röntgenverordnung RöV und alten Strah-

lenschutzverordnung StrSchV alt, viele für 
die Praxis relevante Neuerungen enthält. 
Damit ist es eines der ersten Lehrbücher 
für den medizinischen Strahlenschutz, 
welches auf dem aktuellen Sachstand be-
züglich aller Änderungen z. B. hinsichtlich 
von Dosisgrenzwerten ist.

Die Kapitel sind in Prosa/Fließtext ge-
schrieben, so dass es nicht ganz leichtfällt, 
die wichtigsten Inhalte zu erfassen. Zu-
sammenfassungen am Anfang oder Ende, 
Merksätze oder Randleisten mit den wich-
tigsten Informationen fehlen. Dafür gibt 
es für ein technisch orientiertes Buch vie-
le Abbildungen (schwarz-weiß) und Dia-
gramme, die den Inhalt vertiefen.

Besonders hervorzuheben ist ein ei-
genes Kapitel – Kapitel 14 – mit Anwen-
dungsbeispielen, zugeordnet nach den 
vorangegangenen Kapiteln. Dabei wer-
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den verschiedene Sachaufgaben beschrie-
ben und modellhaft gelöst. Außerdem gibt 
es ein eigenes, sehr ausführliches Kapitel 
zu Fundstellen für weiterführende Fach-
literatur, Informationen in Form von Da-
tenbanken, Online – Hinweisen zu Ap-

plikationssoftware, Internetadressen für 
Rechenprogramme und Dienstleistungs-
unternehmen.

Insgesamt ein aktuelles und grund-
legendes Buch über die theoretischen 
Grundlagen ionisierender Strahlung zu 

einem sehr guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.

Dr. Julia Kalinka-Grafe
Berlin 

Fit für den technischen Strahlenschutz

150 Aufgaben zum sicheren Umgang 
mit Quellen ionisierender Strahlung. 
Berücksichtigt StrlSchV/StrlSchG Stand 
2019, Vogt, Vahlbruch, 143 Seiten, Carl 
Hanser Verlag, 2019, 1. Auflage, ISBN/
EAN: 978-3446452107, 29,90 €

Die beiden Autoren sind langjährige Lei-
ter von Strahlenschutzkursen und He-
rausgeber eines Standard-Lehrbuches 
zum Strahlenschutz, mittlerweile in der 
7. Auflage. Die Idee zu diesem Aufgaben- 
und Übungsbuch ist im Laufe der Durch-
führung der Strahlenschutzkurse entstan-
den und so dient dieses Buch dafür, das 
vorhandene oder gerade erworbene Wis-
sen im technischen Strahlenschutz anzu-
wenden, zu vertiefen und zu überprüfen. 
Es ist ein praktisches Übungsbuch zur 
Selbstüberprüfung, aber auch als Fundus 
für Unterweisungen im Strahlenschutz zu 
nutzen.

Das Buch ist eine umfassende Auf-
gabensammlung, kein Lehrbuch. Dies-
bezüglich verweisen die Autoren auf ihr 
Standardwerk „Grundzüge des prakti-
schen Strahlenschutzes“ auf deren Inhalte 
wiederholt in der vorliegenden Aufgaben-
sammlung hingewiesen wird. Allerdings 
ist es nicht unbedingt notwendig die-
ses Lehrbuch zu besitzen, denn alle für 

die Lösung der Aufgaben notwendigen 
Daten, Tabellen und Grafiken aus dem 
Grundlagenbuch werden als download zu 
Verfügung gestellt. Somit kann diese Auf-
gabensammlung auch ohne das Grundla-
genlehrbuch verwendet werden.

Das vorliegende Buch gliedert sich in 
einen Aufgabenteil und in einen Lösungs-
teil. 

Im Aufgabenteil werden viele unter-
schiedliche Methoden von Aufgaben an-
gewendet, es gibt Multiple Choice Auf-
gaben, Rechenaufgaben, Aufgaben zur 
Beschriftung und Vervollständigung 
von Schemazeichnungen, Kreuzworträt-
sel und Sachaufgaben zu folgenden The-
men: physikalische Grundlagen, biologi-

sche Wirkung und Strahlenexposition des 
Menschen, praktischer Strahlenschutz, Be-
rechnung der Strahlenexposition, Strah-
lenschutzmesstechnik und administrati-
ver Strahlenschutz. Im Lösungsteil wird 
das Endergebnis aber auch der Lösungs-
ansatz und der Rechenweg dargestellt.

Die gelungene 1. Auflage eines Buches, 
dass es so bisher nicht gab: Eine Aufga-
bensammlung für Übungen im Strah-
lenschutz – praktische Anwendung und 
Wissensüberprüfung für alle Verantwort-
lichen im Strahlenschutz, die Abwechs-
lung bringt und Spaß macht. 

Dr. Julia Kalinka-Grafe
Berlin

Die Arztpraxis – Datenschutz und 
Datensicherheit nach der neuen 
Datenschutzgrundverordnung

Gerald Spyra, 360 Seiten, ecomed 
Medizin, Auflage 2019, ISBN-13: 978-
3609103679, 34,99 €

Das 360 Seiten starke, in 20 Kapitel geglie-
derte Werk kommt im harmlosen Roman-
Taschenbuchformat einher, hat es aber in 
sich: geballte juristische Informationen! 

Im Gegensatz zu Büchern mit medizi-
nischem Inhalt musste es auch einige Wo-
chen lagern und reifen, bevor ich mich an 
die Rezension wagte.

In den Anfangskapiteln werden zu-
nächst Begriffe wie Daten, Algorithmen 
und Informationen sowie der große Um-
fang und die vielfältigen Facetten von Da-
ten und Datenschutz erläutert. 

Der Autor, Jurist und erfahrener Bera-
ter von Unternehmen der Gesundheits-
branche in Sachen Datenschutz und IT-
Sicherheit, beschreibt, welche Unmengen 
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von nationalen Gesetzen und Verordnun-
gen den Datenschutz bereits betreffen wie 
z. B. Medizinprodukterecht, Zivilrecht, 
Strafrecht, Handelsrecht etc.. Die seit dem 
25.05.2018 geltende EU-Datenschutz-
Grundverordnung ( DSGVO) steht jedoch 
über allen nationalen Gesetzen und Ver-
ordnungen und ist ab dato in allen EU-
Ländern geltendes Recht.

In Kapitel 4 werden die Begrifflichkei-
ten Datenschutz-Verantwortlicher und 
Träger des Patientengeheimnisses (Ver-
schwiegenheitspflicht) in den verschie-
denen Organisationsformen des Gesund-
heitswesens (z. B. Praxis, Krankenhaus) 
gegeneinander abgegrenzt.

Kapitel  5 und 6 beschäftigen sich mit 
den Begriffen personenbezogene Daten 
und Datenverarbeitung, für die die  DSGVO 
ausschließlich gilt. Danach werden die all-
gemeinen Grundsätze der  DSGVO darge-
stellt und besonders auf die Dokumenta-
tionspflichten und die hierdurch bedingte 
Beweislastumkehr zuungunsten des Arztes 
erläutert. Es werden die rechtlichen Legi-
timationen für eine Datenverarbeitung im 
Gesundheitswesen dargestellt und auch auf 
die grundsätzliche Problematik einer allge-
meinen „Einwilligungserklärung“ des Pa-
tienten hingewiesen. Ausgiebig werden die 
Rechte des Patienten an seinen verarbeite-
ten Daten und die Anforderungen an die 
Erhebung von Patientendaten erörtert.

Kapitel  11 beschäftigt sich mit der 
Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses 
sämtlicher Datenverarbeitungstätigkei-
ten. Neben der Rechenschaftspflicht ergibt 
sich hier der positive Aspekt, dass sich der 
Verantwortliche intensiv mit allen Daten-
verarbeitungsprozessen befassen muss.

Ein großes Kapitel mit über 40 Seiten 
widmet sich der Sicherheit und den Risi-
ken der Datenverarbeitung. Eher knapp 
wird die Meldepflicht bei „Datenpannen“ 
abgehandelt.

Kapitel 14 erörtert den komplexen The-
menkreis einer Datenschutzfolgenabschät-
zung (DSFA) einschließlich deren Erfor-
derlichkeit und konkrete Durchführung.

In Kapitel 15 wird die Stellung und Be-
deutung des Datenschutzbeauftragten im 
Gegensatz zum Datenschutzverantwortli-
chen beschrieben.

In Kapitel 16 werden dann praktische 
Hinweise zur Umsetzung des Datenschut-
zes in der Praxis wie z. B. Gestaltung des 

Empfangs-, Wartebereichs, Kommuni-
kation Arzt – Patient, Befundübermitt-
lung, elektronische Medien, Fax, E-Mail, 
Smartphone etc. gegeben sowie die Da-
tenschutzrisiken einer Webseite erläutert. 

Kapitel 17 beschäftigt sich mit der Ein-
schaltung von Externen in die Datenver-
arbeitung und definiert die Begrifflichkei-
ten Auftragsverarbeitung, gemeinsame 
Verarbeitung und eigenverantwortliche 
Datenverarbeitung eines Dritten.

Abschließend werden die Stellung der 
Aufsichtsbehörde sowie die vielfältigen 
Sanktionsmöglichkeiten von Verstößen 
gegen die  DSGVO wie behördliches Buß-
geld, strafrechtliche, zivilrechtliche und 
berufsrechtliche Folgen dargestellt. Nütz-
liche Internetadressen zum Datenschutz 
runden das Werk ab.

Leider liefern nur einige wenige Ka-
pitel am Ende eine kurze Zusammenfas-
sung oder Schlussfolgerung („kurz und 
knapp“). Dieses Element könnte durch-
aus häufiger zum Einsatz kommen.

Mit seinen Ausführungen macht der 
Autor klar, dass Datenschutz in der heu-
tigen Zeit einen wichtigen Aspekt im re-
spektvollen Umgang mit dem Patien-
ten bedeutet. Es handelt sich dabei nicht 
vordergründig um eine lästige Pflicht, 
sondern kann auch ein Instrument sein, 
Schwachstellen der Praxisorganisation 
aufzudecken und gezielt zu verbessern.

Fazit:
Der Autor hat ein sehr umfangreiches 
Werk über die vielfältigen Facetten des 
Datenschutzes im Gesundheitswesen und 
dessen Auswirkungen verfasst. Er hat alle 
Aspekte und Problematiken ausführlich 
beschrieben und ist dennoch auch für ju-
ristische Laien verständlich geblieben.

Der Text ist nicht leicht zu lesen, ist 
aber allen Datenschutzverantwortlichen 
(Praxisinhabern) sehr zu empfehlen und 
kann den Datenschutzbeauftragten eine 
große Hilfe und ein probates Nachschla-
gewerk für die tägliche Arbeit sein. 

Der Preis ist mit 34,99 € günstig.

Dr. Eberhard Bauer 
Saarlouis

HerzBildgebung

Klaus Hergan, Oliver Sommer, 306 Seiten, 
Breitenseher Publisher, 2019, 1. Auflage, 
ISBN-13: 978-3902933782, 159,00 €

In acht Kapiteln werden die Anatomie 
und Herzebenen, die Erkrankungen der 
Herzkranzarterien, des Myokards, der 
Klappen, der herznahen großen Arte-
rien, die Herztumoren, die angebore-
nen Herzerkrankungen sowie die techni-
schen Grundlagen und Indikationen für 
die bildgebende Diagnostik dargestellt. 
Jedes Kapitel bietet neben dem Text ta-
bellarische Übersichten und zahlreiche 
Abbildungen zur Röntgendiagnostik des 
Thorax, zu CT und MRT von Herz und 
zentralen Gefäßen. Insgesamt findet sich 
eine große Sammlung pathologischer Be-
funde einschließlich zahlreicher seltener 
Erkrankungen. Ergänzt werden die Ka-
pitel durch Falldarstellungen mit Bildern, 
die der Selbstüberprüfung des Lesers nach 
dem Motto „habe ich die Pathologie er-
kannt“ dienen. Jedes Kapitel schließt mit 
einem aktuellen Literaturverzeichnis, das 
Buch selbst mit einem Sachregister.

Das gut lesbare Buch kann allen Ra-
diologen in Weiterbildung und erfahre-
nen „alten Hasen“, die ihr Wissen aktu-
ell halten wollen, empfohlen werden. Ein 
Zugangscode erlaubt es, das Buch auch 
mit Smartphones, Tablets und PCs zu 
nutzen.

Prof. Dr. med. Klaus Mathias
Herdecke
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Das Herzkatheterbuch 

 

Diagnostische und interventionelle 
Kathetertechniken, Harald Lapp, 
Begründet von Ingo Krakau, 474 Seiten, 
632 Abbildungen und Videofilme Georg 
Thieme Verlag, 5. Auflage, 2019, ISBN 
978-3-13-241481-5, 179,99 €

In vier Teilen und 31 Kapiteln werden die 
kardiologischen Kathetertechniken abge-
handelt. Im ersten Teil geht es um die Indi-
kation zur diagnostischen Herzkatheter-
untersuchung, die Untersuchungsrisiken, 
Komplikationen, die Vorbereitung, La-
borwerte, technische Ausstattung, Strah-
lenschutz und Personalbedarf. Es folgen 
die Befundung, Kontrastmittel, arteriel-
le und venöse Punktion und die Koro-
narangiographie, die Sondierung der 
Herzhöhlen, die Aorto- und Pulmona-
lisangiographie, die Hämodynamik und 
Endomykardbiopsie. Es sei das Kapitel 
„Hämodynamik“ zur weiteren Darstel-
lung herausgegriffen. Es umfasst die phy-
sikalischen Grundlagen der Druckmes-
sung mit hydrostatischem Nullabgleich, 
Messbereich und Registriergeschwindig-
keit, Fehlerquellen, Vorhofdruck, Pul-
monalkapillardruck, arterieller und pul-
monalarterieller Druck, Ventrikeldruck, 
Druckgradienten und ihre Bewertung, 
Herzzeitvolumen und Herzindex mit der 
Sauerstoff-, Thermodilutions- und angio-
graphischen Methode, die Kreislaufwider-
stände, die Klappenöffnungsflächen und 
Messung der valvulären Regurgitation so-
wie die verschiedenen Messverfahren der 
Shuntdiagnostik.

Die Katheteruntersuchungen bei Klap-
penfehlern, Kardiomyopathien, koronarer 
Herzkrankheit, Perikarderkrankungen, 

akutem Aortensyndrom, angeborenen 
Herzfehlern, Lungenembolie, pulmo-
nalarterieller Hypertonie und Myokar-
ditis vervollständigen das diagnostische 
 Kapitel.

Im interventionellen Teil werden die 
Koronareingriffe, Thrombektomie- und 
Protektionssysteme, die antithromboti-
sche Therapie, die unterstützenden Pump-
sys teme, die Klappeninterventionen, der 
Verschluss von Septumdefekten und des 
linken Herzohres, die Nierenarterienabla-
tion und die Fremdkörperextraktion aus-
führlich beschrieben und mit Tabellen, 
Zeichnungen und Bildern ergänzt. Ver-
schiedene Eingriffe können auch als Film 
beobachtet werden, da das Buch einen 
Code mit digitalem Zugriff auf Filmma-
terial bietet. Literaturhinweise finden sich 
nach jedem Kapitel, ein Sachverzeichnis 
am Ende des Buches

Das Werk fokussiert auf die verschie-
denen diagnostischen und therapeuti-
schen Kathetertechniken und wendet 
sich in erster Linie an Kardiologen. Für 
den heutigen Radiologen ist das Werk 

interessant, wenn er eng mit einem kar-
diologischen Zentrum zusammenarbei-
tet. In den einzelnen Kapiteln wird auf 
CT- und MRT-Untersuchungen verwie-
sen. Der interventionelle Radiologe er-
hält einige Anregungen und wird sich er-
innern, dass mit Melvin Judkins und Kurt 
Amplatz Radiologen in der Vergangenheit 
eine wesentliche Rolle bei Herzeingriffen 
gespielt haben. Die Koronarkatheter sind 
unverändert nach ihnen benannt. Soweit 
der interventionelle Radiologe pulmona-
le Thrombektomien durchführt, Fremd-
körper aus den Herzhöhlen entfernt oder 
transapikal Aneurysmen der aszendieren-
den thorakalen Aorta behandelt, wird er 
dem Buch wertvolle Hinweise entnehmen 
können.

Prof. Dr. med. Klaus Mathias
Herdecke

Internationalisierung 
im Gesundheitswesen

Strategien, Lösungen, Praxisbeispiele, 
Mario A.Pfannstiel, Patrick Da-Cruz, 
Volker Schulte, 345 Seiten, Springer 
Gabler, 1. Auflage, 2019, ISBN-13: 978-
3658230159, 54,94 €

Die Internationalisierung im Gesund-
heitswesen hat in den letzten Jahren zu-
genommen und umschließt auch angren-
zende Bereiche wie die Medizintechnik, 
die Pharmaindustrie und die Biotechno-
logie. Das vorliegende Buch beschäftigt 
sich mit aktuellen Entwicklungen im Kon-
text der Internationalisierung und nimmt 
Bezug auf bestehende Trends, Herausfor-
derungen, Perspektiven und Gestaltungs-
möglichkeiten für Akteure im Gesund-
heitswesen.

Die Autoren Pfannstiel und Da-Cruz 
sind Professoren für Betriebswirtschafts-
lehre und Gesundheitsmanagement der 
Hochschule Neu-Ulm. Professor Schulte 
ist Dozent für Gesundheitsmanagement 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz. 
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Die Gesundheitswirtschaft ist welt-
weit ein volkswirtschaftlicher Faktor und 
in den entwickelten Ländern ein volks-
wirtschaftliches Schwergewicht. Dazu ist 
„Gesundheit“ ein ungebrochener Markt 
mit stabilen Wachstumsraten, besonders 
in den demographisch alternden Gesell-
schaften in Europa, den USA und Japan. 
Die Autoren beleuchten intensiv den Me-
dizintourismus international und sagen 
Wachstumsraten von bis zu 25 % in den 
nächsten Jahren voraus. International liegt 
Deutschland im MTI (Medical Tourism 
Index) auf Platz 9 mit Kanada, Großbri-
tannien und Israel an der Spitze, aber noch 
hinter Jordanien auf Platz 8. In 2015 wur-
den in Deutschland 255.000 Patienten aus 
177 Ländern behandelt mit einem Schwer-
punkt der Patienten aus Russland und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. Städte 
wie Berlin, Köln oder München haben die 
höchste Anzahl ausländischer Patienten. 
Die Autoren zitieren und analysieren fer-
ner den Trend von Krankenhäusern, sich 
international zu verbreiten, wie das be-
reits bisher nur die privaten Schön-Klini-
ken, die Helios-Kliniken und die Asklepi-
os-Kliniken tun. Sie nutzen Skaleneffekte, 
die DRG-Systematik, die Telemedizin und 
u. a. medizinische Standards sowie intensiv 
die Digitalisierung für eine erhöhte Wert-
schöpfung. Auch indische und US-ameri-
kanische Kliniken wie die Johns-Hopkins-
Kliniken haben Filialen in Dhaka, Abu 
Dhabi und demnächst auch in London. 
Die Autoren sehen darin große Chancen 
für innovative und kapitalstarke Klinikver-
bünde sich international breit aufzustel-
len, analog zu international tätigen Wirt-
schaftsunternehmen. Die Chancen und 
das große Potential der Digitalisierung so-
wie die Künstliche Intelligenz sind weitere 
wichtige Bausteine auf dem Weg zu einer 
Internationalisierung der Anbieter medi-
zinischer Dienstleistungen. 

Deutschland hingegen verschläft die-
sen Trend in der Breite, von innovativen 
privaten Verbünden abgesehen. Das In-
ternet der Dinge sowie Industrie 4.0 und 
Künstliche Intelligenz wie Big Data sind 
Gegenwarts- und Zukunftsthemen, gera-
de auch in der Gesundheitswirtschaft. Das 
deutsche Gesundheitswesen belegt den 
letzten Platz mit einer prozentual anteili-
gen Digitalisierung von maximal 39 % mit 
dem Spitzenreiter IKT von 84 %. Der zwei-

te Gesundheitsmarkt (noch überwiegend 
für Gesunde) expandiert hingegen rasant. 
Deutsche Player sind nur wenige vertreten. 
Die großen Internetkonzerne werden die 
Gewinner auch in diesem Bereich sein und 
den ersten Gesundheitsmarkt dazu zwin-
gen, digital mit zu halten, ohne Wenn und 
Aber. Deutschland verschreibt Apps auf 
Rezept. Die amerikanischen Internetgi-
ganten verändern den Gesundheitsmarkt 
weltweit disruptiv. In weiteren Beiträgen 
wird Indien als durchaus innovativ be-
schrieben, auch wenn es große Defizite 
u. a. in der Qualitätssicherung gibt. Kri-
tisch und als großes Innovationshindernis 
sehen die Autoren die Hemmnisse durch 
unternehmerisch einengende gesetzliche 
Regulierungen und auch die unflexible 
duale Finanzierung in Deutschland. Inter-
kulturalität im Gesundheitswesen, bedingt 
durch einen hohen Anteil an Ausländern 
und Menschen mit Migrationshinter-
grund (28 Mio. Menschen in 2015), bringt 
eigene Probleme und Herausforderun-
gen in der Versorgung der Patienten und 
der ärztlich und nicht ärztlich Beschäftig-
ten mit sich. „Employer Branding“ ist ein 
Stiefkind deutscher Gesundheitsmanager 
und dessen Potential wird bei weitem nicht 
ausgenutzt. 

Die Autoren befassen sich in ihren wei-
teren Kapiteln sehr gründlich mit vielen 
weiteren Themen wie „globale Innovatio-
nen in der Medizintechnik“ (Friebe et al.) 
und das Thema „Startups“ sowie u. a. mit 
der Preisgestaltung von Arzneimitteln 
aus internationaler Perspektive und zu-
letzt mit dem Thema „F&E-Internationa-
lisierung von Big-Pharmaunternehmen in 
Schwellenländern“.

FAZIT
Ein hoch aktuelles und spannendes Buch 
zum Thema „Internationalisierung im 
Gesundheitswesen“ der drei internatio-
nalen Autoren, die tief in der Materie mit 
einer sehr guten Quellenarbeit das Buch 
erstellt haben. Sie zeigen schonungslos 
auf, dass das deutsche Gesundheitswesen 
sich zwar gerne als das „Beste der Welt“ 
bezeichnet, aber große Defizite im ersten 
Gesundheitsmarkt in der Digitalisierung 
und der KI und in Big Data bestehen, die 
auch in den nächsten Jahren kaum ab-
gebaut werden können (Letzter Platz im 
Vergleich mit der Industrie insgesamt).

Der zweite Gesundheitsmarkt, dis-
ruptiv und erfolgreich attackiert durch 
die großen digitalen Player des Internets 
wird den ersten Gesundheitsmarkt zwin-
gen, die Entwicklung und damit die eigene 
Zukunft nicht zu verschlafen. 

Private deutsche Krankenhausbetrei-
ber expandieren ins Ausland genauso wie 
es US-amerikanische, aber auch indische 
Universitäten tun. Die Potentiale des Me-
dizintourismus werden in Großstädten 
wie Köln. Hamburg und München über-
schaubar wertgeschöpft, der Markt als sol-
cher geht aber in der Masse an Deutsch-
land vorbei. Sinkende Patientenzahlen 
sind neben den Ursachen wie schwächeln-
de Ökonomien der Heimatländer kein gu-
tes Omen. Von 9 untersuchten Ländern 
belegt Deutschland den letzten Platz hin-
ter Jordanien im Bereich des Medizintou-
rismus.

Pflichtlektüre sollte das Buch für Kran-
kenhausmanager größerer Ketten und 
ärztliche Vorstände der Universitätsklini-
ka sein. Aber auch Landes- und Bundes-
Gesundheits, -Sozial- und Finanzpolitiker 
sowie produzierende Mittelständler im 
Gesundheitswesen können und werden 
von der Fülle der Fakten profitieren. 

Das Preis-Leistungsverhältnis des Bu-
ches ist angemessen. 

Dr. med. Karlgeorg Krüger
Essen

 BDR Wir begrüßen  
die neuen Mitglieder

Berlin
Dr. Johannes Kahn, Berlin
Dr. med. Jörg Svensson, Berlin

Mecklenburg-Vorpommern
PD Dr. Dipl. Wirt.-Inform. Kolja Thierfelder, 
Rostock

Niedersachsen
Andreas Stiegler, Hannover

Rheinland-Pfalz
Dr. med. Claudia Fischer, Trier/Ehrang
Dr. med. Manfred Fischer, Trier/Ehrang
*Rebecca Jung, Ürzig

*ÄrztIn in Weiterbildung
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